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Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

 zu dieser gemütlichenWanderung anlässlichder Europawahl am
9. Juni 2024und der Jahrestage

75 Jahre
Grundgesetz

und175 Jahre Revolution
von 1848/49

laden wir Sie
herzlich ein.

Kreisverband Lörrach
der Europaunion

und dieMitgliedsgemeinden
Binzen und

 Rümmingen

Konkrete Infos folgen

 BANNWANDERUNG
 BINZEN

RÜMMINGEN

26. MAI 2024
AUF DEN SPUREN DERFREIHEITSKÄMPFER UND DEMOKRATIE-GESCHICHTE

START 10 UHRDORFPLATZ RÜMMINGENENDE CA. 16 UHRRATHAUSPLATZ BINZEN



Seite 2 Dienstag, den 30. April  2024 Vorderes Kandertal

Ärztlicher Notfalldienst 

Zu erreichen über das Deutsche Rote Kreuz, 
Leitstelle Lörrach, Tel. 116117 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb 
der Sprechstundenzeiten: 
Allgemeine Notfallpraxis Lörrach, Kliniken 
des Landkreis Lörrach GmbH, Spitalstraße 
25, 79539 Lörrach 
Kostenfreie Rufnummer  Tel. 116117 
Montag bis Freitag 19.00 bis 22.00 Uhr, Sams-
tag, Sonntag und Feiertage 09:00 bis 22:00 Uhr 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzliche Versicherte unter Tel. 
0711-96589700 oder docdirekt.de 
 
Ärztlicher Notdienst für  
Kinder und Jugendliche 

Notdienst Landkreis Lörrach
Telefon: 116 117
Kinder-Notfallpraxis Lörrach 
im St. Elisabethen-Krankenhaus
Feldbergstraße 15, 79539 Lörrach
Öffnungszeiten
Samstag        10:00 - 15:00 Uhr
Sonntag         10:00 - 15:00 Uhr
Feiertag         10:00 - 15:00 Uhr
In der Zeit 15:00 - 10:00 Uhr übernimmt in 
dringenden Notfällen die Ambulanz der Kin-
derklinik die Notfallversorgung.
Werktags-Notdienst in den Praxen 
Mo. - Do.     18:00 - 21:00 Uhr
Freitag         16:00 - 21:00 Uhr
Dieser Dienst wird in der Diensthabenden 
Praxis durchgeführt. Welche Praxis Dienst hat, 
erfahren Sie unter der Nummer: 116 117
Rufen Sie von einem Handy aus an, werden 
Sie nach der Postleitzahl Ihres Aufenthalts-
ortes gefragt und entsprechenden vermit-
telt.  Für Lörrach: 79539 
 
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst  
an Sonn- und Feiertagen 

Groß- und Kleintiere 
01.05.2024/05.05.2025 
Tierarztpraxis 
Jörg und Jakob Heinrich 
Am Hässler 2, 79400 Kandern 
Tel.: 07626/973644 
  
Kleintiere  
01.05.2024 
Tierarztpraxis 
Dr. Ingrid Sorg 
Humboldtstraße 10, 79576 Weil am Rhein 
Tel.: 07621/799156 
 
Für Notfälle außerhalb der Sprechzeiten 
an Werktagen/Feiertagen und Wochen-
enden sind die erreichbaren Praxen und 
Kliniken auf 
www.tiernotdienst-loerrach.de auf-
geführt und über die zentrale Notdienst-
nummer 07621/3528 zu erreichen. 
- alle Angaben ohne Gewähr- 

Zahnärztlicher Notfalldienst  

Tel. 0761 120 120 00 

Augenärztlicher Notfalldienst  

Tel. 116117 

Rettungsdienst  

Tel. 112 

Krankentransport  

Tel. 19 222 
 
Not-, Feiertags- und Sonntags-
dienst der Apotheken 

Festnetz kostenfreie Rufnummer: 
 Tel. 0800 00 22 8 33 
Mobilnetz erreichbare Rufnummer: 
Tel. 22 8 33 (max. 69 ct/Min) 
Homepage für Apothekennotdienste: 
www.aponet.de 

Regulärer Notdienst 
01.05.2024 
Dreiländereck-Apotheke 
Europaplatz 1, 79576 Weil am Rhein 
 
02.05.2024
Kur-Apotheke Bad Bellingen 
Hebelweg 6, 79415 Bad Bellingen 
Sonnen-Apotheke Brombach 
Lörracher Straße 12 A 
79541 Lörrach (Brombach) 
 
03.05.2024 
Apotheke am Rathaus Weil 
Rathausplatz 3, 79576 Weil am Rhein 
 
04.05.2024 
Frosch-Apotheke Lörrach 
Basler Straße 19 
79540 Lörrach (Stetten) 

05.05.2024 
Rhein-Apotheke Rheinfelden 
Zähringer Straße 21 
79618 Rheinfelden 
Pfalz-Apotheke Efringen-Kirchen 
Im Gießenfeld 1, 79588 Efringen-Kirchen 
Wasserschloß-Apotheke Inzlingen 
Riehenstraße 47, 79594 Inzlingen 
 
06.05.2024
Apotheke im Kaufland Lörrach 
Robert-Bosch-Straße 6 
79539 Lörrach (Kernstadt) 
 
07.05.2024 
Bären-Apotheke Weil 
Hauptstraße 188, 79576 Weil am Rhein 
Rabenfels-Apotheke Rheinfelden 
Bahnhofstraße 30 
79618 Rheinfelden (Herten) 

- alle Angaben ohne Gewähr - 

Diakoniestation Weil am 
Rhein-Vorderes Kandertal e. V. 

August-Bauer-Straße 3/1, 
Tel. 07621/9796-0 
E-Mail: info@diakoniestation-weil.de
•	 Pflegedienstleitung für häusliche Kran-

kenpflege und Hausnotruf, Sevgi Senol, 
Tel. 07621/9796-20

•	 Teamleitung für hauswirtschaftliche 
Versorgung/Nachbarschaftshilfe,  
Sabine Brodbeck, Tel. 07621/9796-11

•	 Pflegedienstleitung der Tagespflege, 
Klauda Brahollari, Tel. 07621/792211

Katholische Sozialstation  
Weil am Rhein gGmbH 

Leopoldstraße 30, 79576 Weil am Rhein, 
Telefon 07621 98 111 (rund um die Uhr), 
Telefax 07621 98 114
•	 Pflegedienstleitung/Hauswirtschaft/De-

menzbetreuungsgruppe/Demenzwohn-
gemeinschaft: Frau Gabriela Rüter-Bür-
gin, Telefon 98 112

•	 Nachbarschaftshilfe/FSJ/Hausnotruf:  
Frau Gabriele Schmidt, Telefon 98 119

 
Caritasverband für den  
Landkreis Lörrach e. V. 

Sozialberatung, Schuldnerberatung, 
Schwangerenberatung, Familienpflege, 
Hilfen für psychisch kranke Menschen, 
offene Jugendarbeit, Beratung und unter-
stützende Dienste für demente Menschen 
und Angehörige. Tel: 07621/92750, 
Fax: 07621/927517, Email: 
info@caritas-loerrach.de, 
www.caritas-loerrach.de 
 
Pflegedienst Rhein 

Hertzallee 2/2
79576 Weil am Rhein (Haltingen)
Ansprechpartner: Matthias Rhein, 
Tel. 07621/1632732 

Betreuungsdienst Schell 

Oberbaselweg 55/1, 79576 Weil am Rhein 
Info unter Tel. 07621/790415 
 
Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderung- und für ihre 
Angehörigen 

EUTB - der Fritz.Berger-Stiftung Lörrach
Unabhängige, kostenfreie Beratung zu allen 
Fragen rund um die Themen Behinderung, 
Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten. 
Kontakt: 07621/5796820, 07621/5796821 
oder eutb@fritz-berger-stiftung.de 
 
Fachdienst Kindertagespflege 

Gustave-Fecht-Str. 25/2, 
79576 Weil am Rhein 
Tel: 07621 93688 50 
Email: kindertagespflege@wufi-weil.de 
Sprechzeiten: 
Di 16-18 Uhr, Mi u Fr 9-12 Uhr 

Deutsches Rotes Kreuz,  
Kreisverband Lörrach e.V. 

Weilerstr. 6, 79540 Lörrach 
Hausnotruf + Mahlzeitendienst Essen  
auf Rädern 
 
Blinden- und Sehbehinderten- 
verein Südbaden e. V. 

Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg 
Telefon: 0761/36122, 
Telefax: 0761/36123, 
Email: info@bsvsb.org, 
Internet: www.bsvsb.org 
 
Frauenberatungsstelle Lörrach 

Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 
14. Lebensjahr bei sexualisierter, körperli-
cher und psychischer Gewalt, bei Ess-Stö-
rungen und in Trennungs-und Krisensitua-
tionen.Beratung von Bezugspersonen und 
Fachkräften, Tel. 07621 - 87105, 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de 
 
Autonomes Frauenhaus Lörrach 

Hilfe bei Gewalt, Schutz, Unterkunft Bera-
tung und Information, Tel. 07621/49325 
 
pro familia Lörrach 

Rainstraße 20, 79539 Lörrach, 
Telefon 07621 – 1692388, 
E-Mail: loerrach@profamilia.de 
Information, Unterstützung und Bera-
tung zu den vielfältigen Fragen rund um 
Schwangerschaft und Geburt, Schwan-
gerschaftskonflikt, Familie und Elternsein, 
Familienplanung, Partnerschaft und Sexu-
alität, Trennung / Scheidung / Mediation; 
wellcome Standort - praktische Hilfen nach 
der Geburt; sexualpädagogisches Angebot 
 
Psychologische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen 

Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach, 
Telefon: 07621/3087, 
E-Mail: beratung@efl-loerrach.de
www.efl-loerrach.de 
 
Ambulante Hospizgruppe  
Dreiländereck 

Postfach 7, 79589 Binzen, 
Tel.: 07621/5791042, Mobil: 015155821325, 
info@hospizambulant.de
www.hospizambulant.de 

NOTFALL- UND BEREITSCHAFTSDIENST
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GEMEINDE-
VERWALTUNGSVERBAND

Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal
Am Rathausplatz 6  l 79589 Binzen  l Telefon: 07621 6608-0 l  Telefax: 07621 6608-30 l  E-Mail: hauptamt@gvv-vk.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr
 Donnerstag: 15.00 - 18.00 Uhr

Werkhof Gewerbestraße 2, 79595 Rümmingen, Telefon: 07621 1603093, Telefax: 07621 1603069
 E-Mail: werkhof@gvv-vk.de

Derzeit ist zu den üblichen Öffnungszeiten eine Terminvereinbarung erforderlich. Diese können Sie gerne 
 online unter www.binzen.de  <ONLINE TERMINVEREINBARUNG>, oder per Telefon unter 07621/6608-0  

oder per E-Mail unter hauptamt@gvv-vk.de , vornehmen.
Eine Vorsprache ohne Terminvereinbarung ist nicht möglich.

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 

Gemeindeverwaltungsverband
Vorderes Kandertal 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
 

Pädagogische Hilfskräfte (m/w/d) in Teilzeit 
 
für die Betreuung der Schüler/-innen der Ganztagesgrundschule in Binzen. 
 
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst die Betreuung der Schüler/-innen während 
des Mittagsbandes im Rahmen eines pädagogischen Angebots. 
 
Der Beschäftigungsumfang beträgt jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags 1,5 
Stunden in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr am Schulstandort Binzen. 
 
Wir bieten Ihnen neben der eigenverantwortlichen Arbeit mit unseren Schülerinnen 
und Schülern eine Mitarbeit in einem motivierten Team sowie eine Vergütung von 
18€/Stunde. 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den 
 
Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal 
Hauptamt 
Am Rathausplatz 6 
79589 Binzen
E-Mail hauptamt@gvv-vk.de 

Lernpaten/-patinnen  
gesucht 
Für zwei geflüchtete Erwachsene aus 
Syrien und Nigeria werden Lernpa-
ten/-patinnen gesucht, die mit den bei-
den engagierten Männer - parallel zum 
Sprachkurs - Deutsch üben. Interessen-
tinnen bzw. Interessenten wenden sich 
bitte an die Integrationsbeauftragte 
Dr. Andrea Kühne unter 07621 6608-12 
oder kuehne@gvv-vk.de. 

IMPRESSUM
Amtsblatt des Gemeindeverwaltungsverbandes und der Gemeinden: Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Rümmingen, Schallbach, Wittlingen.

Herausgeber: Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal, 79589 Binzen, Telefon 07621/6608-0, Telefax 07621/660830.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Gemeindeverwaltungsverband bzw. das jeweilige Bürgermeisteramt. 

Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de
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AMTLICHES
 

Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Fischingen,  
Rümmingen, Schallbach und Wittlingen 
 

Landkreis Lörrach 
 

 
Gemeinsame Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis für die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinde-
rats und des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 
2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in den Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Rümmingen, Schallbach und Wittlingen die Kommunalwah-
len – Wahl des Gemeinderats und die Wahl des Kreistags statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinden Binzen, Ei-
meldingen, Fischingen, Rümmingen, Schallbach und Wittlingen werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 
werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Binzen 
Mo – Fr:   08.00 – 12.00 Uhr 
Di.:           14.00 -  16.00 Uhr 
Do.:          15.00 – 18.00 Uhr 
 

 
Bürgermeisteramt Binzen 
Zimmer 6 
Am Rathausplatz 6 
79589 Binzen 
 

 
barrierefreier Zugang ist möglich 

Eimeldingen 
Mo – Fr: 08.00 – 12.00 Uhr 
Do:         15.00 – 17.30 Uhr 

 
Bürgermeisteramt Eimeldingen 
Hauptstraße 25 
79591 Eimeldingen 
 

 
barrierefreier Zugang ist möglich 

Fischingen 
Mi:         08.00 – 12.00 Uhr 
Do:        16.00 – 19.00 Uhr 
Fr.:        08.00 – 11.00 Uhr  

 
Bürgermeisteramt Fischingen 
Kirchplatz 6 
79592 Fischingen 
 

 
barrierefreier Zugang ist möglich 

Rümmingen 
Mo – Fr:  08.00 – 12.00 Uhr 
Do:         16.00 – 18.00 Uhr 

 
Bürgermeisteramt Rümmingen 
Lörracher Straße 9 
79595 Rümmingen 
 

 
barrierefreier Zugang nicht möglich 
 

Schallbach 
Di.:          14.00 – 17.00 Uhr 
Mi.:          10.00 – 12.00 Uhr 
Do:          10.00 – 11.30 Uhr 
und          17.00 – 20.00 Uhr 
Fr.:           10.00 – 12.00 Uhr 
 

 
Bürgermeisteramt Schallbach 
Dorfstraße 6 
79597 Schallbach 
 

 
barrierefreier Zugang nicht möglich 
 

Wittlingen 
Di + Mi:  17.00 – 19.00 Uhr 
Do + Fr: 09.00 – 11.30 Uhr  

 
Bürgermeisteramt Wittlingen 
Rathausplatz 1 
79599 Wittlingen 
 

 
barrierefreier Zugang (über den Hinter-
eingang) ist möglich 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich  

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats   
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 
2.2 Wahl des Kreistags –  
      Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus         
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dem Landkreis Lörrach verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den  Landkreis zu-
ziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei  Monate wie  der im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der 
aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag 
eine Bestätigung über den Zeit punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis Lörrach sowie 
über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlbe-
rechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 
 
2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 

seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner 
anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. 
Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde – im Landkreis– haben wird.  

 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) beim 

 
Bürgermeisteramt Binzen, Am Rathausplatz 6, 79589 Binzen 
Bürgermeisteramt Eimeldingen, Hauptstraße 25, 79591 Eimeldingen 
Bürgermeisteramt Fischingen, Kirchplatz 6, 79592 Fischingen 
Bürgermeisteramt Rümmingen, Lörracher Straße 9, 79595 Rümmingen 
Bürgermeisteramt Schallbach, Dorfstraße 6, 79597 Schallbach 
Bürgermeisteramt Wittlingen, Rathausplatz 1, 79599 Wittlingen 
 

 eingehen. 
 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das jeweilige Bürgermeisteramt bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024, 
spätestens jedoch am Freitag, 24. Mai 2024 beim 

Bürgermeisteramt Binzen 
Am Rathausplatz 6, 79589 Binzen 
 

bis 12.00 Uhr 

Bürgermeisteramt Eimeldingen 
Hauptstraße 25, 79591 Eimeldingen 
 

bis 12.00 Uhr 

Bürgermeisteramt Fischingen 
Kirchplatz 6, 79592 Fischingen 
 

bis 11.00 Uhr 

Bürgermeisteramt Rümmingen 
Lörracher Straße 9, 79595 Rümmingen 

bis 12.00 Uhr 
 
 

Bürgermeisteramt Schallbach 
Dorfstraße 6, 79597 Schallbach 
 

bis 12.00 Uhr 

Bürgermeisteramt Wittlingen 
Rathausplatz 1, 79599 Wittlingen 

bis 11.30 Uhr 

 
 Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wähler-

verzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeis-
teramt eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
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Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein. 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Lörrach durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 
und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n  
 

 Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde bzw. des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1 Wahlscheine können in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 7. Juni 2024, 
          18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt: 
 

     Bürgermeisteramt Binzen, Am Rathausplatz 6, 79589 Binzen 
     Bürgermeisteramt Eimeldingen, Hauptstraße 25, 79591 Eimeldingen 
     Bürgermeisteramt Fischingen, Kirchplatz 6, 79592 Fischingen 
     Bürgermeisteramt Rümmingen, Lörracher Straße 9, 79595 Rümmingen 
     Bürgermeisteramt Schallbach, Dorfstraße 6, 79597 Schallbach 
     Bürgermeisteramt Wittlingen, Rathausplatz 1, 79599 Wittlingen 

           
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
 
zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten       
Wahlbriefumschlag mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Briefwahl Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
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- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht   
 nachgewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürger- 
     meisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n Wahl-
schein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingehen. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl)  
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von Der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post angeben] unentgeltlich befördert.  

 Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 
 

             Binzen, 30.04.2024, Andreas Schneucker, Bürgermeister 
      Eimeldingen, 30.04.2024, Oliver Friebolin, Bürgermeister 
      Fischingen, 30.04.2024, Axel Moick, Bürgermeister 
      Rümmingen, 30.04.2024, Joana Carreira, Bürgermeisterin 
      Schallbach, 30.04.2024, Christian Iselin, Bürgermeister 
      Wittlingen, 30.04.2024, Michael Herr, Bürgermeister 
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SONSTIGES
Gastschüler aus Brasilien 
suchen die Gastfamilien in 
Deutschland! 
Lernen Sie einmal das Land Brasilien praktisch 
durch Aufnahme eines Gastschülers kennen. 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit 
Pastor Dohms Schule aus Porto Alegre sucht 
die DJO - Deutsche Jugend in Europa Fami-
lien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ 
bei sich aufzunehmen, um mit und durch den 
Gast den eigenen Alltag neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer ist von 16.06. 
– 19.07.24. Die Schüler sind 14 – 15 Jahre alt 
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht ei-
nes Gymnasiums oder einer Realschule am 
jeweiligen Wohnort der Gastfamilie für den 
Gast verpflichtend. Die Schüler sprechen 
Deutsch als Fremdsprache. 
Ein Einführungsseminar vor dem Familien-
aufenthalt soll die Gastschüler auf das Fa-
milienleben bei Ihnen vorbereiten und die 
Basis für eine aktuelle und lebendige Bezie-
hung zum deutschen Sprachraum aufbauen 
helfen. Der Gegenbesuch ist möglich. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., 
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere 
Informationen erteilen gerne 

Herr Liebscher unter Telefon 
0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Putane und Frau Obrant unter 
Telefon 0711-6586533, 
Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de. 
Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Euro-
pa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de. 
 
  
bwlv Fachstelle Sucht 
OFFENE SPRECHSTUNDE - immer don-
nerstags von 15.00 bis 16.30 Uhr in der 
Fachstelle Sucht, Tumringerstr. 229, 
79539 Lörrach 
Unser fachlicher Schwerpunkt liegt auf den 
legalen Substanzen. Dazu zählen Medien, 
Nikotin, Glückspiel, Alkohol und Medika-
mente. 
Nikotinentwöhnungs-Kurs 
Unser nächster Nikotinentwöhnungs-Kurs 
startet am Dienstag, 14.05.2024 von 17.00 
bis 19.00 Uhr mit einer Informationsveran-
staltung. 
Anmeldung unter andrea.richter@bw-lv.de 
oder telefonisch unter 07621 1623490 
 
  
Online-Infoabende  
der VWA Freiburg 
zum berufsbegleitenden Studium „Betriebs-
wirt*in (VWA)/Bachelor of Arts (B.A.)“
•	 Donnerstag, 25.04.2024 um 18 Uhr
•	 Donnerstag, 16.05.2024 um 18 Uhr
•	 Donnerstag, 20.06.2024 um 18 Uhr 

Weitere Informationen und Link zur Teilnah-
me am Infoabend unter: 
https://vwa-freiburg.de/
Tel: (0761) 38673-15  
E-Mail: info@vwa-freiburg.de 

Fakten zum Studium
•	 betriebswirtschaftliche Weiterbildung ne-

ben dem Beruf
•	 auch ohne Abitur!
•	 nur zwei Abende pro Woche
•	 in Freiburg und Offenburg oder 100% on-

line
•	 Start: September 2024
 
Eine ausführliche Presseinformation finden 
Sie im Anhang. 
Bei Fragen nehmen wir uns gerne Zeit für 
Sie! 
Mit freundlichen Grüßen 
Cornelia Ruh 
Marketing & Kommunikation 

Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
für den Regierungsbezirk Freiburg e.V. 
Eisenbahnstraße 56 | 79098 Freiburg | 
Telefon: 0761 38673 21 
ruh@vwa-freiburg.de | 
www.vwa-freiburg.de 
Geschäftsführung: 
Hgf Peter Graf, Gf Christian Heinrich 
Präsidium: Dr. Norbert Euba, 
Dr. Wilfried Kollnig, Klemens Ficht 
Registergericht: Amtsgericht Freiburg, 
VR 275, Umsatzsteuer-ID: DE 225409615 
 
 
 
Entschädigungsleistungen: 
Landkreise Lörrach und 
Breisgau-Hochschwarzwald 
kooperieren 
Neues Sozialgesetzbuch XIV in Kraft ge-
treten
Landkreis Lörrach. Für Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Landkreis Lörrach, die Ent-
schädigungsleistungen beziehen oder be-
antragen möchten, ist seit Jahresbeginn die 
neue gemeinsame Dienststelle in Freiburg 
zuständig.
Zeitgleich sind die bisherigen Entschädi-
gungsleistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, 
Infektionsschutzgesetz und Zivildienstge-
setz in das neu geschaffene Vierzehnte Buch 
Sozialgesetzbuch – Soziale Entschädigung 
(SGB XIV) übergegangen.
Eine Unterscheidung zwischen Versor-
gungs- und Teilhabeleistungen findet 
seither nicht mehr statt. Stattdessen ist in 
Baden-Württemberg eine einheitliche Zu-
ständigkeit für alle SGB XIV Leistungen vor-
gesehen – nach dem Grundsatz „Leistungen 
aus einer Hand“.
Der Landkreis Lörrach kooperiert mit dem 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und 
hat für die Bearbeitung der Angelegenhei-
ten im sozialen Entschädigungsrecht eine 
gemeinsame Dienststelle eingerichtet.
Kontakt: Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Fachbereich 350 - Soziale Ent-
schädigung, Stadtstraße 2, 79104 Freiburg, 

Telefon: 0761 2187-3500, E-Mail: opferents-
chaedigung@lkbh.de.

 
 
 
 

KIRCHE
Katholische 
Kirchengemeinde 
Weil am Rhein

Erreichbarkeit der Röm.-Katholischen 
Kirchengemeinde Weil am Rhein: 
Das zentrale Pfarrbüro ist telefonisch unter 
07621/4223990 oder per E-Mail: sekretari-
at@kath-weil.de von Mo.-Fr. 9.30h-11.30h 
erreichbar. 
kostenloses Abonnement Mitteilungs-
blatt u. weitere Infos unter: www.kath-weil.
de 
 
Di, 30.04. 
 9.00  Haus-u. Krankenkommu-

nion n. Terminabsprache 
m.d. Pfarrbüro 

 
Mi, 01.05. 
MA ganztägig Hürschlefest d. Pfadfinder 

a.d. Gelände v. St. Maria 
 16.00  Hl. Messe anschl. Rosen-

kranz 
 
Do, 02.05. 
PP 15.15  Rosenkranz
 16.00  Hl. Messe 
 
Sa, 04.05.
 9.00  Haltingen; Altpapiersamm-

lung a.d. Festhalle b. 12.00 
MA 9.00  Anbetung v.d. Allerheiligs-

ten, m. Stille, geistlichem 
Impuls u. Liedern 

MA 17.10  Rosenkranz 
PP 18.00  Hl. Messe 
 
So, 05.05. 
GH 9.15  Hl. Messe 
MA 0.45  Hl. Messe mitge.v. Kinder-

garten St. Josef 
 
Mo, 06.05. 
GH 17.30  Rosenkranz
 18.00  Wortgottesfeier 
 
Di, 07.05. 
MA 17.30  Rosenkranz
 18.30  Maiandacht 
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AMTLICHES
Einladung 
zu der am Donnerstag, dem 2. Mai 2024, 
um 18:30 Uhr im Rathaussaal statt fi nden-
den öff entlichen Gemeinderatssitzung 
 
Tagesordnung  
1. Bestellung von zwei Urkundsperso-

nen  

2. Genehmigung des Protokolls vom 
11.04.2024  

3. Planungsverfahren zur Umgestal-
tung der Ortsmitte Binzen mit Rat-
hausumfeld und der Hauptstraße 
-  Bericht zum Abschluss der Pla-

nungsphase 0 (modifi zierte Wett-
bewerbsplanung) 

-  Zustimmung zur Vorentwurfspla-
nung 

-  Beschluss zur Durchführung einer 
öff entlichen Bürgerinformation

4. 3. Bebauungsplanänderung „Neu-
matten - In der Au“ der Gemeinde 
Rümmingen 
-  Stellungnahme der Gemeinde 

Binzen im Zuge der Beteiligung 
als Behörde oder sonstiger Träger 
öff entlicher Belange im Rahmen 
der freiwilligen Frühzeitigen Be-
teiligung nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 
13a BauGB  

     
5. Antrag auf Baugenehmigung, Kon-

rad-Zuse-Straße 6, Binzen 
-  Umbau LKW-Anlieferung zu Lager

     

6. Antrag auf Baugenehmigung an der 
B 3 
-  Erweiterung der Tankstelle um 

acht Elektroladeplätze mit vier 
Elektroladesäulen inkl. Trafostati-
on sowie Überdachung und Hin-
weiszeichen  

     
7. Bekanntgaben  
     
8. Allgemeine Fragen  
     
9. Fragestunde der Einwohner  

Andreas Schneucker 
Bürgermeister 

ALLGEMEINES
Mitteilungsblattausträger 
gesucht 
Wir suchen ab sofort einen neuen Austräger 
(m/w/d) für unser Mitteilungsblatt (ca. 310 
Stück). Wenn Du Interesse hast und mindes-
tens 13 Jahre alt bist, melde Dich bitte beim 
Bürgermeisteramt Binzen, Frau Spielmann, 
Tel.: 6608-53. 
  

Mittagstisch Binzen

Liebe Seniorinnen und Senioren aus Binzen, 
wir laden Sie herzlich ein zu unserem 
Mittagstisch am kommenden 
Freitag, den 03.05.2024 um 12.00 Uhr 
in der Rathausstube. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens Mitt-

woch an bei Gerlinde Vetter, Tel. 64337. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Mittagstischteam 
 

 

Seniorentreff in der 
Rathausstube Binzen

VORANZEIGE – Bitte BEACHTEN 
Wichtige Information: 
Der nächste Seniorentreff  fi ndet nicht am 
Mittwoch, 8. Mai 2024 statt. 
Er wird verschoben auf 
Mittwoch, 15. Mai 2024, 14.30 Uhr und fi n-
det im Evangelischen. Gemeindehaus in 
Binzen statt. 
 
Wir haben auch eine Kaff eefahrt ins „Blaue“ 
mit Einkehr im Gasthaus Waldhorn Stock-
matt geplant. 
Termin: Mittwoch, den 12. Juni 2024, 
Abfahrt Binzen Rathaus 13.00 Uhr, 
Rückkehr ca. 17.30 Uhr. 
Aufgrund der begrenzten Sitzplätze im Bus, 
bitten wir um Anmeldung bis zum 15. Mai 
2024. 
Anmeldung und nähere Information bei 
Christa Ernst, Telefon 07621/65083 
 
Ihr Seniorentreff team 

Seniorengymnastik 
Die nächste Seniorengymnastik fi ndet 
wieder diese Woche am Donnerstag, den 
02.05.2024 von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr im 
Rathaussaal in Binzen statt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Bürgermeisteramt Binzen 

BINZEN

Gemeinde Binzen
Am Rathausplatz 6 l 79589 Binzen l Telefon: 07621 6608-51 l Telefax: 07621 6608-60 l E-Mail: gemeinde@binzen.de
Internet: www.binzen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr
 Donnerstag:  15.00 - 18.00 Uhr

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram
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VEREINE
Musikverein  
Binzen 1869 e.V.

Wecken mit Marschmusik  
durchs Dorf am 1. Mai 
Auch an diesem 1. Mai wird der Musikverein 
Binzen im Dorf unterwegs sein und ab 7.00 
Uhr die Bevölkerung mit schönen flotten 
Märschen auf den Wonnemonat Mai und 
den Frühling einstimmen.
Die Tradition des „Maiwecken“ geht auf eine 
sehr alte Tradition des Maibrauchtums zu-
rück und wird im ganzen deutschsprachi-
gen Raum noch immer gepflegt. Auch der 
Musikverein Binzen pflegt diese Tradition. 
Und so erklingen schon seit vielen Jahren 
am frühen Morgen die ersten Töne. Die Mu-
siker des Aktivorchester marschieren mit 
Musik durch folgende Straßen im Dorf.
Die Strecke ist wie folgt geplant:
vom Rathaus; Mühlenstraße; Schulstraße; 

Steinbrunnenweg; Koppengasse; Im Frohn-
berg; Zum Schlattberg; Im Schlattgarten; 
Birkenweg; Fischingerstraße; Johann-Pe-
ter-Hebel-Str.; Im Bürgelnblick; Blauenstra-
ße; Hermann-Daur-Weg; Kirchstraße; Rat-
hausplatz! 

Ihr Musikverein Binzen 
 
  

Turn- und Sportverein 
Binzen

Termine im Mai  
Herren 
05.05.24, 15.00 Uhr
FC Wittlingen - TuS Binzen 
05.05.24, 15.00 Uhr
T.J.Z. Weil - TuS Binzen 2 
A-Jugend 
05.05.24, 13.00 Uhr
TuS Binzen – SG Schopfheim Fahrnau 
B-Jugend 
04.05.24, 16.00 Uhr
TuS Binzen – FV Lö.-Brombach 2 

04.05.24, 18.00 Uhr
TuS Binzen 2 – SG Rebland 2 
C-Jugend 
04.05.24, 14.30 Uhr
VfB Waldshut - TuS Binzen 
D-Jugend 
04.05.24, 14.45 Uhr
FV Lö.-Brombach - TuS Binzen 
04.05.24, 13.00 Uhr
FC Steinen-Höllstein - TuS Binzen 2 
Frauen 
04.05.24, 16.00 Uhr
SG Rebland – FC Hauingen (Spielort Istein) 
 

Sa. 18.05.2024 ab 9 Uhr 
Altpapier- und Kartonagensammlung 
TuS-Jugend 
Wir freuen uns über Ihre Papierspende, wel-
che direkt bei der Feuerwehr in der Zeit von 
9 – 12 Uhr abgegeben werden kann. 

Zum Entladen stehen Helfer zur Verfügung. 
Herzlichen Dank an alle Spender und Helfer! 
  
TuS	Binzen	e.V.	und	
der	Förderverein	der	TuS-Jugend 

Veranstaltungen Mai 2024
Datum/ Tag Verein/Institution Art der Veranstaltung Uhrzeit Veranstaltungsort

01.05.2024 
- Mittwoch -

Musikverein Maiwecken Marschmusik  7.00 Uhr verschiedene Orte in Binzen

01.05.2024 
- Mittwoch -

Krebs Weingut Hoffest 11.00 Uhr – 18.00 Uhr Krebs Weingut, 
Birkenweg 48, Binzen

02.05.2024 
-Donnerstag-

Fr. Forsthuber Seniorengymnastik  9.00 Uhr – 10.00 Uhr Rathaussaal

03.05.2024 
- Freitag -

Mittagstischteam Offener Mittagstisch 
für Senioren

12.00 Uhr Rathausstube

04.05.2024 
- Samstag -

Ev. Kirchengemeinde Konfirmation 16.00 Uhr Laurentiuskirche

05.05.2024 
- Sonntag -

Weingut Schweigler Hoffest 11.00 Uhr – 19.00 Uhr Weingut Schweigler, 
Hauptstraße 23, Binzen

05.05.2024 
- Sonntag -

Weltklassik am Klavier Konzert 17.00 Uhr Rathaussaal

06.05.2024 
- Montag -

badenova und 
GVV Vorderes Kandertal

Informationsveranstaltung 
PV-Initiative

19.00 Uhr Rathaussaal

08.05.2024 
- Mittwoch -

Mühligeischter Generalversammlung 18.00 Uhr Rathausstube

11.05.2024 
-Samstag-

Nadja Lützel Dorfflohmarkt  9.00 Uhr - 18.00 Uhr Gemeinde Binzen und 
Gemeindehalle

11.05.2024 -
12.05.2024 
- Sa.+So.-

Weingut Schweigler Markgräfler Weinpromenade 11.00 Uhr – 18.00 Uhr Weingut Schweigler, 
Hauptstraße 23, Binzen

15.05.2024 
- Mittwoch -

Seniorentreff Kaffeenachmittag 14.30 Uhr ev. Gemeindehaus

15.05.2024 
- Mittwoch -

Karin Drost und 
Sabine Retschlag

Nähprojekt für 
Grundschulkinder

15.00 Uhr – 17.30 Uhr Rathausstube

16.05.2024 
-Donnerstag-

Fr. Forsthuber Seniorengymnastik  9.00 Uhr – 10.00 Uhr Rathaussaal

17.05.2024 
- Freitag -

Mittagstischteam Offener Mittagstisch
für Senioren

12.00 Uhr Rathausstube

23.05.2024 
-Donnerstag-

Fr. Forsthuber Seniorengymnastik  9.00 Uhr – 10.00 Uhr Rathaussaal
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KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde 
Binzen-Rümmingen

Evangelisches Pfarramt 
Im Freihof 1, 79589 Binzen 
Tel.: 6 23 20, Fax: 6 23 67 
E-Mail: binzen-ruemmingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ruebi.de 
 
Pfarrerin Bertina Müller 
Tel: 07621 62338 
Mobil (nur für Kurznachrichten): 
01525 7102479 
E-Mail: Bertina.Mueller@kbz.ekiba.de 
 
Bürozeiten Pfarramt: 
Montag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte beachten Sie: Am Montag den 6.5. 
ist das Pfarramt geschlossen. 
 
4.5.24 Konfirmation 
Am Samstag, den 4.5.24 um 16.00 Uhr fin-
det in der Laurentiuskirche in Binzen unse-
re diesjährige Konfirmation statt, gestaltet 
wird sie von Pfarrerin Bertina Müller. 
Bitte beachten Sie, dass darum am Sonn-
tag, den 5.5.24 kein regulärer Sonntags-
gottesdienst stattfinden wird. 
 
6.5.24 Ökumenisches Friedensgebet 
19.00 Uhr in der Laurentiuskirche Binzen 
 
Vorankündigung: 
9.5.24 Christi Himmelfahrt an der Daur 
Hütte 
Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr an 
der Daurhütte und wird musikalisch be-
gleitet von den Bläsern der Posaunenchöre 
Binzen-Rümmingen und Wiesental und dem 
Frauensingkreis Ötlingen. Die Liturgie über-

nimmt Pfrn. Bertina Müller (Ötlingen), die 
Predigt hält Pfrn.Christina Günther (Haltin-
gen). 
Im Anschluss lädt der KGR Ötlingen herzlich 
ein, bei Schübling, Wienerle, Käsebrot und 
Getränken zu verweilen. Sollte es heftig reg-
nen, findet der Gottesdienst in der St.Gallus 
Kirche Ötlingen statt - die Bewirtung erfolgt 
unter dem Carport beim Pfarrhaus. 
Bei Unsicherheit bezüglich des Wetters gibt 
der Anrufbeantworter des Ötlinger Pfarram-
tes unter 07621 62338 ab 8 Uhr Auskunft 
über den Ort. 
 
Veranstaltungen:  

3.5.24 Jungschar 
Hallo Jungscharkinder, 
heute findet wieder Out-
door – Jungscharstunde 
statt; kommt zahlreich, ger-
ne dürfen auch neue Kinder 

dazu stoßen. Wir treffen uns um 16 Uhr am 
CVJM Heim, die Jungschar dauert bis 17.30 
Uhr. 

Für die Outdoorjungschar ist robuste Klei-
dung, die schmutzig werden kann, stets eine 
gute Idee. Bei Fragen könnt ihr euch gerne 
melden bei Familie Krebs 07621/688552. 

Wir freuen uns auf euch, 
eure Jungscharleiter 
 
 
Wir grüßen Sie herzlich mit dem Wochen-
spruch für diese Woche: 
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er 
tut Wunder. Psalm 98,1 

Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrerin 
Bertina Müller (Vakanzvertreterin) 

SONSTIGES

Weltklassik am Klavier 
Dem Gespräche lauschen: 
Präludien von Bach - 
Erinnerungen an Don Juan! 
Ruslan Gasratov  
Bach, Händel und Liszt 

Sonntag, 05.05.2024 um 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Rathaussaal,
Am Rathausplatz 6, 79589 Binzen
Eintrittspreis: 30,00 €,
Studenten: 15,00 €,
Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei
Reservierungen: per Email an
info@weltklassik.de oder telefonisch
unter +49 151 125 855 27. 
 
Reservierungen sind auch über die
Gemeinde Binzen
(gemeinde@binzen.de)
und unter Tel. 07621/6608-51 mög-
lich.
Abendkasse ab 16.30 Uhr 
 
Weitere Informationen unter
www.weltklassik.de 
Bürgermeisteramt Binzen 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de
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AMTLICHES
Gemeinde Eimeldingen 
Landkreis Lörrach 
 

Satzung 
über die Entschädigung  

für ehrenamtliche Tätigkeiten 
Aufgrund von § 4 und § 19 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
18.04.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeine, sonstige Entschädigung 

(1)  Ehrenamtlich Tätige erhalten als Ersatz 
ihrer Auslagen und für entgangenen 
Arbeitsverdienst eine Entschädigung 
nach einheitlichen Durchschnittssät-
zen. 

(2)  Darunter zählen auch Teilnahmen in 
Arbeitskreisen/-gruppen etc. 

(3)  Der Durchschnittssatz beträgt bei ei-
ner zeitlichen Inanspruchnahme 
-  bis zu 2 Stunden  20,00 Euro 
-  von mehr als 2 bis 
 zu 4 Stunden  25,00 Euro 
-  von mehr als 4 bis 
 zu 8 Stunden  35,00 Euro 
-  von mehr als 8 Stunden 45,00 Euro 
 (Tageshöchstsatz) 

(4)  Bei Wahlen wird für Wahlhelfende eine 
gesonderte Entschädigung festge-
setzt. 

 
§ 2 Berechnung der  

zeitlichen Inanspruchnahme 
(1)  Für die Bemessung der zeitlichen In-

anspruchnahme bei Sitzungen ist 
nicht die Dauer der Sitzung, sondern 
die Dauer der Anwesenheit des Sit-
zungsteilnehmers maßgebend. 

(2)  Ortstermine, die unmittelbar vor oder 
nach einer Sitzung stattfinden, werden 
in die Sitzungsdauer eingerechnet. 

(3)  Die Entschädigung für mehrmali-
ge Inanspruchnahme am selben Tag 
darf zusammengerechnet den Ta-
geshöchstsatz nach § 1 Abs. 3 nicht 
übersteigen. 

 
§ 3 Aufwandsentschädigung 

(1)  Die Gemeinderatsmitglieder erhalten 
für die Ausübung ihres Amtes anstelle 

des Ersatzes ihrer Auslagen und ihres 
Verdienstausfalles für die Teilnahme 
an den Sitzungen des Gemeinderates 
eine Aufwandsentschädigung. 

Diese wird gezahlt als Sitzungsgeld für 
die Teilnahme an den Sitzungen des 
Gemeinderates und seiner Ausschüsse 
nach einheitlichen Durchschnittssät-
zen und betragen bei einer zeitlichen 
Inanspruchnahme 
-  bis zu 2 Stunden  30,00 Euro 
-  von mehr als 2 bis 
 zu 4 Stunden  45,00 Euro 
-  von mehr als 4 bis 
 zu 8 Stunden  60,00 Euro 
-  von mehr als 8 Stunden 75,00 Euro 
  (Tageshöchstsatz) 
Bei mehreren unmittelbar aufeinander 
folgenden Sitzungen wird nur ein Sit-
zungsgeld gezahlt. 

(2)  Die Gemeinderatsmitglieder erhalten 
für die Teilnahme an Sitzungen ihrer 
Fraktion eine Pauschale in Höhe von 
15,00 Euro je Sitzung. 

(3)  Fraktionssprechende erhalten für Be-
sprechungen mit dem/der Bürger-
meister/in eine Jahrespauschale von 
240,00 Euro. 

(4)  Der/die 1. und 2. Stellvertreter/in des/
der Bürgermeisters/in erhalten für 
seine/ihre Stellvertretung zusätzlich 
zu der Entschädigung nach § 3 Abs. 1 
dieser Satzung eine Jahrespauschale in 
Höhe von jeweils 360,00 Euro. 

 
§ 4 Fahrtkostenerstattung 

Bei auswärtigen Dienstverrichtungen au-
ßerhalb des Gemeindegebietes erhalten die 
ehrenamtlich Tätigen neben der Entschä-
digung nach § 1 bzw. § 3 auch Fahrkoste-
nerstattung nach den Bestimmungen des 
jeweils gültigen Landesreisekostengesetzes. 
 

§ 5 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01. August 2024 in 
Kraft. 
Gleichzeitig treten alle zuvor beschlossenen 
Satzungen und Änderungssatzungen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten außer Kraft. 

Heilungsvorschriften 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 

aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Eimeldingen gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden ist. 
 
Eimeldingen, 19.04.2024 
 
Oliver Friebolin 
Bürgermeister 
 
 

ALLGEMEINES
Sprechstunde für  
Senioren und Menschen  
mit Beeinträchtigungen 
Liebe Eimeldingerinnen und Eimeldinger! 
Bei Fragen und Anliegen rund um`s Älter-
werden und der Organisation des Alltags 
oder besonderen Fragen besteht das An-
gebot, sich über die Sprechstunde Rat und 
Hilfe einzuholen. Die Beratung ist individu-
ell, kostenfrei und erfolgt unter Wahrung 
der Schweigepflicht. Sie erreichen mich 
telefonisch oder persönlich jeden Montag 
von 09.00 – 11.00 Uhr im Rathaus. Meine 
Telefon-Nummer lautet: 07621 / 550099-2. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, mich 
jederzeit per E-Mail zu kontaktieren: Senio-
renbeauftragte@eimeldingen.de - ich setze 
mich dann mit Ihnen baldmöglichst in Ver-
bindung. 
 
Viele Grüße 
Silke Lazzara 
 
 

 

EIMELDINGEN

Gemeinde Eimeldingen
Rathaus l Hauptstraße 25 l 79591 Eimeldingen l Telefon: 07621 550099-0 l Telefax: 07621 550099-9 
E-Mail: gemeinde@eimeldingen.de l Internet: www.eimeldingen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
 Donnerstag:  15.00 - 17.30 Uhr

Um-/ Anmeldungen sowie Pässe und Ausweise nur im GVV Vorderes Kandertal, Binzen (mit Termin)
Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.eimeldingen.de.

Termine sind nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung auch außerhalb dieser 
Öffnungszeiten möglich.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Mittagstisch für 
Eimeldinger Senioren

Liebe Eimeldinger Seniorinnen und Seni-
oren, 
ganz herzlich laden wir sie ein zu unserem 
wöchentlichen Mittagstisch. Das Koch - 
Team freut sich darauf, sie zu bekochen und 
zu verwöhnen. 
Der Mittagstisch findet im Vereinsraum 
der Reblandhalle statt, immer Mittwoch, 
12.00 Uhr 
Neuanmeldungen bitte bei:
Doris Weirich Tel. 69745 oder
Gretel Klook Tel. 65430 
Es grüßt das Koch-Team 
 
 

VEREINE
Sportvereinigung 
Märkt-Eimeldingen 
Fußball • Kinderturnen • Tischtennis • 
Frauengymnastik • Zumba • Fitness

Spiele unserer Aktiven 
Samstag, 04.05.2024 um 18:00 Uhr: 
TuS Efringen-Kirchen III - 
SpVgg Märkt-Eimeldingen
Sonntag, 05.05.2024 um 10:30 Uhr: 
SpVgg Märkt-Eimeldingen II - FV Haltingen II 

Wir freuen uns auf viele Unterstützer unserer 
Mannschaften. 

Eimeldinger  
Bücherwurm 
Gemeindebibliothek 
im Haus der Begegnung 
Hauptstraße 30b 
79591 Eimeldingen 
Tel. 07621 4242985 

E-Mail: info@buecherwurm-eimeldingen.de 
www.eimeldingen.de/buecherwurm 
geöffnet jeweils montags von 14.30 bis 
18.30 Uhr 
********** 
Kurzfristige Änderungen sind unter „Aktuel-
les“ auf unserer Homepage zu finden! 
 
 
 

KIRCHE
Ev. Kirchengemeinden 
Eimeldingen-Märkt  
und Fischingen

Pfarramt 
Dorfstr. 14, 79591 Eimeldingen  
eimeldingen@kbz.ekiba.de 
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
Tel. 07621 / 6 25 84 
Vakanzvertretung: Pfarrerin Johanna Pähler 
E-Mail: johanna.paehler@kbz.ekiba.de 
 

Öffnungszeiten Pfarramt 
Montag von 17:00 bis 19:00 Uhr 
Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr 
 
Gottesdienst Sonntag 05.05.24 
18.00 Uhr in Eimeldingen mit Pfr. Pähler und 
Team 18.0 
 
Wochenspruch für diese Woche 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 
er tut Wunder.“ 
Psalm 98, 1 
 
Offene Kirche zum Gebet St. Martin Kir-
che Eimeldingen 
Montags um 18 Uhr 
 
Eimeldinger Bücherwurm 
Siehe Mitteilungen der Gemeinde Eimel-
dingen. 
 
Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrerin Jo-
hanna Pähler (Vakanzvertreterin) 
 

SONSTIGES

FISCHINGEN
Gemeinde Fischingen
Rathaus l Kirchplatz 6 l 79592 Fischingen l Telefon: 07628 1870 l Telefax: 07628 8223 
E-Mail: gemeinde@fischingen.de l Internet: www.fischingen.de
Öffnungszeiten: Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr
 Donnerstag:  16.00 - 19.00 Uhr

KIRCHE
Ev. Kirchengemeinden 
Eimeldingen-Märkt  
und Fischingen

Pfarramt 
Dorfstr. 14, 79591 Eimeldingen  
eimeldingen@kbz.ekiba.de 
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
Tel. 07621 / 6 25 84 
Vakanzvertretung: Pfarrerin Johanna Pähler 
E-Mail: johanna.paehler@kbz.ekiba.de 

 
Öffnungszeiten Pfarramt 
Montag von 17:00 bis 19:00 Uhr 
Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr 

ALLGEMEINES

Einladung zur Bannwanderung 
Am Sonntag, den 05. Mai 2024 wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger zu einer 
Bannwanderung einladen. Der Gemeinderat wird mit uns die etwa 5 km lange Fischin-
ger Gemarkungsgrenze entlanggehen.

Wir starten um 10.00 Uhr am Rathausplatz. Bei einem Zwischenstopp in den Reben 
können wir die herrliche Aussicht bei einem Glas Wein oder einem anderen Getränk 
und einer kleinen Stärkung genießen.

Zum Abschluss auf dem Rathausplatz findet ab 12 Uhr eine Bewirtung mit einem 
kleinen Imbiss, Fischinger Bier vom Brauhüsli und Fischinger Wein vom Hofgut Son-
nenschein statt. 

Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns zahlreiche Beteiligung! 
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Gottesdienst Sonntag 05.05.24 
18.00 Uhr in Eimeldingen mit Pfr. Pähler und 
Team 18.0 
 
Wochenspruch für diese Woche 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 
er tut Wunder.“ 
Psalm 98, 1 
 
Offene Kirche zum Gebet 
St. Martin Kirche Eimeldingen 
Montags um 18 Uhr 
 
Eimeldinger Bücherwurm 
Siehe Mitteilungen der Gemeinde
 Eimeldingen. 
 
Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrerin 
Johanna Pähler (Vakanzvertreterin) 
 

RÜMMINGEN

Gemeinde Rümmingen
Rathaus l Lörracher Straße 9 l 79595 Rümmingen l E-Mail: gemeinde@ruemmingen.de l Internet: www.ruemmingen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr Donnerstag:  16.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Fundbüro, Mitteilungsblatt, Fahrkartenverkauf   07621/3219

Sekretariat Bürgermeisterin, Bauanträge u.a., Friedhofswesen  07621/424356

Vermietung von Räumen, Jugend- und Vereinsarbeit, Veranstaltungen   07621/424363

Geschäftsstelle Gemeinderat, Gebäudemanagement   07621/424358

Veranstaltungen Mai 2024
Tag u. Datum Uhrzeit Was Veranstalter Ort
jeweils	mittwochs,	
außer am 8.5.24

17.00	Uhr Gymnastik	(m/w/d) Ansprechpartner	vor	Ort:	
Frau	Jörgensen-Schäfer

Gemeindehalle

Montag, 01.05.2024 ab 10.30 Uhr 1. Mai Hock TSV Rümmingen 1972 e.V. Vereinsheim TSV, 
Schallbacher Straße

Donnerstag, 02.05.2024 14.30 Uhr Spielenachmittag für ab 50 Gemeinde Rümmingen 
mit Orga Team 

Rathaussaal

Samstag, 04.05.2024 16.00 Uhr Konfirmation Kirchengemeinde ev. Laurentiuskirche in Binzen
Sonntag, 12.05.2024 16.00 Uhr Jugendorchester CCO lädt

 ein zu „Musik am Muttertag“
Kulturo Rümmingen e.V. Gemeindehalle

Montag, 13.05.2024 19.00 Uhr Gemeinderatssitzung Gemeinde Rümmingen Rathaussaal 
Mittwoch, 15.05.2024 08.45 Uhr Seniorenausflug Gemeinde Rümmingen
Freitag, 17.05.2024 19.30 Uhr Kandidatenvorstellung 

Gemeinderat
 Foyer Gemeindehalle

Samstag, 18.05.2024 10.00 Uhr Schachtreff AG Jugend BeWegt 
Rümmingen

Foyer Gemeindehalle

Sonntag, 26.05.2024 10.00 Uhr Bannwanderung 
Binzen-Rümmingen

 Treffpunkt Dorfplatz 
Rümmingen

Dienstag, 28.05.2024 14.30 Uhr Nachmittag für 
ältere Menschen

Ev. Kirchengemeinde Ev. Gemeindehaus

Dienstag, 28.05.2024 16.00 - 19.00 
Uhr

Bürgersprechstunde Bürgermeisterin Carreira Rathaus Rümmingen

Freitag, 31.05.2024 09.00 Uhr Ökumenisches Frühstück Kath. und Ev. 
Kirchengemeinden

Ev. Gemeindehaus

ALLGEMEINES

Veranstaltungen im Mai 2024
01.05.2024 Mittwoch 1. Mai Erlebnistag Familie Denzer Weingartenhof 

Denzer
11:00 Uhr

04.05.2024 Samstag gemeinsamer 
Mittagstisch

alle Interessierten Gasthaus Tanne 12:00 Uhr

05.05.2024 Sonntag Bannwanderung Gemeinderat Treffp. 
Rathausplatz

10:00 Uhr

11.05.2024 Samstag gemeinsamer 
Mittagstisch

alle Interessierten Gasthaus Tanne 12:00 Uhr

13.05.2023 Montag Geräteübung Jugendfeuerwehr Gerätehaus 18:00 Uhr
16.05.2024 Donnerstag Geräteübung Freiwillige 

Feuerwehr
Gerätehaus 20:00 Uhr

18.05.2024 Samstag gemeinsamer 
Mittagstisch

alle Interessierten Gasthaus Tanne 12:00 Uhr

19.05.2024 Sonntag Pfingsthock AOF Rathausplatz 10:00 Uhr
23.05.2024 Donnerstag Vollmondfest Fam. Wendland 

u. Bürgin
Milchhüsli 18:00 Uhr

25.05.2024 Samstag gemeinsamer 
Mittagstisch

alle Interessierten Gasthaus Tanne 12:00 Uhr
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VEREINE
Begegnung Treffpunkt 
Unterhaltung für ab 50jährige

Einladung zum 
Spiele-Nachmittag 
ab 50 Jahre 
 
Jeden ersten Don-
nerstag im Mo-
nat um 14.30 Uhr, 
treffen wir uns im 

Rathaus „Stüble“ zum gemütlichen Spie-
le-Nachmittag. 
 
Bei Kaffee und Kuchen spielen wir bekannte 
Brett-, Karten- oder Würfelspiele. 
 
Es besteht außerdem eine Romme-, Canas-
ta-, Skat- und Jassrunde, die sich über neue 
Mitspieler/innen freut. 

 
Der nächste Spielnachmittag findet 

am Donnerstag, 02. Mai 2024 
im Rathaussaal, Lörracher Str. 9 

statt. 
 
Wir freuen uns immer auf neue Gäste, 
auch aus den Nachbargemeinden. Schau-
en Sie einfach vorbei. 
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Frau 
Müller, Tel. 07621/77787 oder Frau Lovsky 
Tel. 07621/61505 wenden. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Das Organisations-Team 

Seniorengymnastikgruppe

Fit in jedem Alter! 
 
Mitmachen und Spaß haben, wenn es heißt 
gemeinsam in der Gruppe zu trainieren. 
Wir bieten seit Jahren mit einer Übungsleite-
rin, unter der Federführung des Deutschen 
Roten Kreuzes für Männer und Frauen ein 
abwechslungsreiches Bewegungspro-
gramm mit funktioneller Dehn- und Kräfti-
gungsgymnastik an. 
 
Immer Mittwochs treffen wir uns von 17.00 
Uhr bis 18.00 Uhr in der Gemeindehalle in 
Rümmingen. Über neue „Gesichter“ freuen 
wir uns immer. Schauen Sie unverbindlich 
rein. 
 
Nähere Auskunft erteilt Ihnen die Betreuerin 
der Gruppe Frau Ulla Jörgensen-Schäfer un-
ter Tel. 4 91 48 
 

Achtung! Am Mittwoch, 08. Mai 2024 
fällt die Gymnastik aus! 

Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Herren 1 Bezirksliga 
Sonntag, 05.05. um 15:00 Uhr 
FC Wittlingen – TuS Binzen 
Frauen 1 Verbandsliga 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
SG Ebnat – Kappel - 
SG Schliengen-Wittlingen 
Herren 2 Kreisliga B 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen 2 – SV Istein 
Herren 3 Kreisliga C 
Sonntag, 05.05. um 11:30 Uhr 
BFCF 2 - FC Wittlingen 3 
B-Junioren Landesliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten –
 JFV Singen (in Wittlingen) 
B-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
FV Tumringen - SG Lörrach-Stetten 2 
B-Juniorinnen Verbandsliga 
Samstag, 04.05. zum 14:00 Uhr 
FC Wittlingen – SC Hofstetten 
C-Junioren Landesliga 
Sonntag, 05.05. um 15:30 Uhr 
FC Radolfzell 2 - SG Lörrach-Stetten 
C-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 13:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten 2 – SG Grenzach-Wyhlen 
C-Juniorinnen Bezirksliga 
Samstag, 04.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen – Alem. Freiburg-Zähringen 
D-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 18:00 Uhr 
FC Wittlingen – SV Weil 2 
 
 

KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde 
Binzen-Rümmingen

Evangelisches Pfarramt 
Im Freihof 1, 79589 Binzen 
Tel.: 6 23 20, Fax: 6 23 67 
E-Mail: binzen-ruemmingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ruebi.de 
 
Pfarrerin Bertina Müller 
Tel: 07621 62338 
Mobil (nur für Kurznachrichten): 
01525 7102479 
E-Mail: Bertina.Mueller@kbz.ekiba.de 
 
Bürozeiten Pfarramt: 
Montag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte beachten Sie: Am Montag den 6.5. 
ist das Pfarramt geschlossen. 
 

4.5.24 Konfirmation 
Am Samstag, den 4.5.24 um 16.00 Uhr fin-
det in der Laurentiuskirche in Binzen unse-
re diesjährige Konfirmation statt, gestaltet 
wird sie von Pfarrerin Bertina Müller. 

Rathaus geschlossen!
Das Rathaus ist am Donnerstag, 02. 
Mai 2024, Freitag, 03. Mai 2024 
und Freitag, 10. Mai 2024 nur einge-
schränkt zu den üblichen Öffnungszei-
ten geöffnet. 
Die Einsicht in den Bebauungsplan 
und Örtliche Bauvorschriften „Mat-
tental“, erneute Veröffentlichung, 
verkürzt und eingeschränkt (Ausle-
gung 24.04.2024 – 10.05.2024) ist 
dennoch möglich. 
 
Am Freitag, 31. Mai 2024 bleibt das 
Rathaus komplett geschlossen. 
 
Für dringende Angelegenheiten, die 
das Einwohnermeldewesen und Pass-
wesen betreffen, bitten wir Sie sich an 
den Gemeindeverwaltungsverband 
Vorderes Kandertal Binzen, Rathaus-
platz 6, Tel. 6608-0 zu wenden. 
Danke für Ihr Verständnis. 

Ihr Rathausteam 

 

Kulturo e. V. Rümmingen

Jugendorchester CCO lädt ein zu 
„Musik am Muttertag“ 
am 12. Mai, ausnahmsweise um 16 
Uhr ist die Rümminger Gemeindehal-
le bereit für ein ganz besonderes Mut-
tertagskonzert. 
 
Das gemeinsame Orchester der Mu-
sikschulen Weil am Rhein und Lörrach, 
dass „City Connect Orchestra“ spielt die 
berühmte Moldau und andere Orches-
terwerke. Die jungen Künstlerinnen 
und Künstler musizieren unter der Lei-
tung von Ariane Mathäus. 
 
Schirmherrin der Veranstaltung, die 
von kulturo organisiert wird, ist Frau 
Bürgermeisterin Joana Carreira. 
 
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist 
frei. Beginn ist um 16 Uhr, Saalöffnung 
und Bewirtung bereits ab 15:15 Uhr. Es 
werden Kaffee und Zopf sowie kühle 
Getränke angeboten. 
 
„CCO, Musik zum Muttertag“ ist die 
zweite Veranstaltung der neuen kultu-
ro-Saison. Immer noch ist es möglich, 
förderndes Mitglied zu werden. Infos 
unter: kontakt@kulturo.de 
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Bitte beachten Sie, dass darum am Sonn-
tag, den 5.5.24 kein regulärer Sonntags-
gottesdienst stattfinden wird. 
 
6.5.24 Ökumenisches Friedensgebet 
19.00 Uhr in der Laurentiuskirche Binzen 
 
Vorankündigung: 
9.5.24 Christi Himmelfahrt an der Daur 
Hütte 
Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr an 
der Daurhütte und wird musikalisch be-
gleitet von den Bläsern der Posaunenchöre 
Binzen-Rümmingen und Wiesental und dem 
Frauensingkreis Ötlingen. Die Liturgie über-
nimmt Pfrn. Bertina Müller (Ötlingen), die 
Predigt hält Pfrn.Christina Günther (Haltin-
gen). 

Im Anschluss lädt der KGR Ötlingen herzlich 
ein, bei Schübling, Wienerle, Käsebrot und 
Getränken zu verweilen. Sollte es heftig reg-
nen, findet der Gottesdienst in der St.Gallus 
Kirche Ötlingen statt - die Bewirtung erfolgt 
unter dem Carport beim Pfarrhaus. 
Bei Unsicherheit bezüglich des Wetters gibt 
der Anrufbeantworter des Ötlinger Pfarram-
tes unter 07621 62338 ab 8 Uhr Auskunft 
über den Ort. 
 
 

Veranstaltungen:  
3.5.24 Jungschar 
Hallo Jungscharkinder, 
heute findet wieder Out-
door – Jungscharstunde 
statt; kommt zahlreich, ger-

ne dürfen auch neue Kinder dazu stoßen. 
Wir treffen uns um 16 Uhr am CVJM Heim, 
die Jungschar dauert bis 17.30 Uhr. 

Für die Outdoorjungschar ist robuste Klei-
dung, die schmutzig werden kann, stets eine 
gute Idee. Bei Fragen könnt ihr euch gerne 
melden bei Familie Krebs 07621/688552. 
Wir freuen uns auf euch, 
eure Jungscharleiter 
 
Wir grüßen Sie herzlich mit dem Wochen-
spruch für diese Woche: 
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er 
tut Wunder. Psalm 98,1 

Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrerin 
Bertina Müller (Vakanzvertreterin) 

SCHALLBACH

Gemeinde Schallbach
Rathaus l Dorfstraße 6 l 79597 Schallbach l Telefon: 07621 84605 l Telefax: 07621 18049 l E-Mail: info@schallbach.de
Öffnungszeiten: Montag: 10.00 - 11.30 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr
 Donnerstag:  10.00 - 11.30 Uhr
 und 17.00 - 20.00 Uhr

Das Mitteilungsblatt wird bis spätestens Mittwoch ausgetragen und kann dienstags im Rathaus abgeholt werden.

ALLGEMEINES

Veranstaltungen im Mai 2024 
Tag/Datum Veranstalter Anlass der Veranstaltung Beginn Veranstaltungsort

montags IG Boule-Spiel 

Frauenverein

Boule-Spiel 

Nordic-Walking

13.30 Uhr-
ca. 16 Uhr 
18.30 Uhr  

Bouleplatz hinter Pfarrsaal 

Treffpunkt bei der Schule

dienstags Kinder- u. Jugendförderverein 

Bogensport-Freunde 

Gesangverein 
Frauenverein

Turn-Mäuse* (Kinder 1-3 Jahre) 
Turn-Äffle* (Kinder 4-6 Jahre) 
Training 

Singstunde 
Yoga*

15.30 Uhr 
16.15 Uhr 
17.00 Uhr 

19.30 Uhr 
20.00 Uhr

Sporthalle 
Sporthalle 
Sporthalle (Oktober-April),
Bogensportplatz (Mai-September) 
Gemeindesaal 
Sporthalle

mittwochs Frauenverein  Bewegung am Morgen 60+  9.00 Uhr  Pfarrsaal 

donnerstags IG Boule-Spiel 

Bogensport-Freunde 

Kinderchor 
Jugendchor

Boule-Spiel 

Training Jugend 
Training Erwachsene 
Singstunde 
Singstunde

13.30 Uhr-
ca. 16 Uhr 
17.00 Uhr 
18.00 Uhr 
17.30 Uhr 
18.30 Uhr

Bouleplatz hinter Pfarrsaal 

Sporthalle(Oktober-April), 
Bogensportplatz (Mai-September) 
Gemeindesaal 
Gemeindesaal

sonntags Bogensport-Freunde Training  9.00 Uhr Sporthalle (Oktober-April), 
Bogensportplatz (Mai-September)

Dienstag, 
30.04.2024

Chränzler-Team Maibaumstellen mit Bewirtung 18.00 Uhr Beim Feuerwehrhaus

Mittwoch, 
01.05.2024

Chürbse-Clique Wittlingen 1.Maischenke 10.00 Uhr- 
18.00 Uhr

Waldspielplatz Holzeck

Mittwoch, 
01.05.2024

Schallbacher Kulturtage Sugar Foot Stompers 19.30 Uhr Kirche Schallbach
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VEREINE
Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Herren 1 Bezirksliga 
Sonntag, 05.05. um 15:00 Uhr 
FC Wittlingen – TuS Binzen 
Frauen 1 Verbandsliga 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
SG Ebnat – Kappel - 
SG Schliengen-Wittlingen 
Herren 2 Kreisliga B 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen 2 – SV Istein 
Herren 3 Kreisliga C 
Sonntag, 05.05. um 11:30 Uhr 
BFCF 2 - FC Wittlingen 3 
B-Junioren Landesliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten – 
JFV Singen (in Wittlingen) 
B-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
FV Tumringen - SG Lörrach-Stetten 2 
B-Juniorinnen Verbandsliga 
Samstag, 04.05. zum 14:00 Uhr 
FC Wittlingen – SC Hofstetten 
C-Junioren Landesliga 
Sonntag, 05.05. um 15:30 Uhr 
FC Radolfzell 2 - SG Lörrach-Stetten 
C-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 13:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten 2 – SG Grenzach-Wyhlen 
C-Juniorinnen Bezirksliga 
Samstag, 04.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen – Alem. Freiburg-Zähringen 
D-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 18:00 Uhr 
FC Wittlingen – SV Weil 2 

Freitag, 
03.05.2024

Schallbacher Kulturtage Lesung mit Ralf H. Dorweiler 19:30 Uhr Kirche Schallbach

Samstag, 
04.05.2024

Schallbacher Kulturtage Atemgestreichelte 
Triogeschichten

19.30 Uhr Kirche Schallbach

Sonntag, 
05.05.2024

Schallbacher Kulturtage Konzert-Gottesdienst 11.00 Uhr Kirche Schallbach

Mittwoch, 
08.05.2024

Schallbacher Kulturtage Music@coeur 19.30 Uhr Kirche Schallbach

Freitag, 
10.05.2024

Schallbacher Kulturtage Kann denn Liebe Sünde sein? 19.30 Uhr Kirche Schallbach

Sonntag, 
12.05.2024

Schallbacher Kulturtage Lörracher Vokalsensemble 18.30 Uhr Kirche Schallbach

Mittwoch 
15.05.2024

Energieagentur Südwest 
Gemeinde Schallbach

Informationsveranstaltung: Pho-
tovoltaik für den Eigenverbrauch

19.00 Uhr Gemeindesaal

Donnerstag, 
16.05.2024

Gemeinde Schallbach 
Gemeinde Wittlingen

Seniorenausflug 8.30 Uhr Abfahrt Schallbach 
Feuerwehrhaus

Donnerstag, 
23.05.2024

Frauenverein Geselliges Beisammensein 15.00 Uhr  Pfarrsaal 

Donnerstag, 
23.05.2024

Gemeinde Schallbach Gemeinderatssitzung 20.00 Uhr Gemeindesaal

*außer Schulferien 

KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde 
Schallbach

Evang. Pfarramt Wittlingen-Schallbach 
Kirchstraße 14, 79599 Wittlingen 
Telefon: 84853, Fax: 913234 
Email: wittlingen-schallbach@kbz.ekiba.de 
Homepage: 
www.kirche-schallbach-wittlingen.de 
Dienstag:  9.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Elternzeitvertreterin Pfarrerin 
Bertina Müller, Ötlingen 
Telefon: 07621 62338 
Mobil (nur für Kurznachrichten): 
0152 57102479 
Email: bertina.mueller@kbz.ekiba.de 
 
Mittwoch, 01.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Sugar Foot Stompers 
 

Donnerstag, 02.05.2024 – Seniorentreff 
Am 2. Mai haben wir unseren Ausflug ins 
Café Hygge geplant. Wir treffen uns um 
14.10 Uhr am Rathaus Wittlingen, Parkplatz. 
Für unsere Senioren haben wir im Café eine 
Überraschung vorbereitet. Es wird ein gesel-
liger und gesegneter Nachmittag werden. 
 

Freitag, 03.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Lesung mit Ralf H. Dorweiler, 
„Die Mission des Goldwäschers“ 
 

Samstag, 04.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Atemgestreichelte Triogeschich-
ten mit Lailah Roos, Ivetta Viatet und Bettina 
Maria Bauer 
 
Sonntag, 05.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
11.00 Uhr Konzert-Gottesdienst mit Barbara 
Hanemann musikalisch gestaltet von Moni-
ka Reichert 
11.00 Uhr Kinderkirche im Pfarrsaal/Kinder-
raum 
 
Mittwoch, 08.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Music@coeur 
 
Donnerstag, 09.05.2024 – 
Christi Himmelfahrt 
10.30 Uhr Gottesdienst an der Daurhütte 
Ötlingen mit Pfrin. Bertina Müller und Pfrin. 
Christina Günther 
 
Am Freitag, 03.05.kein Abendmahlsgot-
tesdienst in Schallbach, stattdessen am 
31.05.24. 
 
Herr, du kennst mich ganz genau, du siehst 
mich und weißt, dass mein Herz dir gehört. 
(Jeremia 12, 3a) 
 
Es grüßen Sie Ihre Elternzeitvertreterin 
Pfarrerin Bertina Müller und 
der Kirchengemeinderat 
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VEREINE
Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Herren 1 Bezirksliga 
Sonntag, 05.05. um 15:00 Uhr 
FC Wittlingen – TuS Binzen 
Frauen 1 Verbandsliga 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
SG Ebnat – Kappel - 
SG Schliengen-Wittlingen 
Herren 2 Kreisliga B 
Sonntag, 05.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen 2 – SV Istein 
Herren 3 Kreisliga C 
Sonntag, 05.05. um 11:30 Uhr 
BFCF 2 - FC Wittlingen 3 
B-Junioren Landesliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten – 
JFV Singen (in Wittlingen) 
B-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 16:00 Uhr 
FV Tumringen - SG Lörrach-Stetten 2 
B-Juniorinnen Verbandsliga 
Samstag, 04.05. zum 14:00 Uhr 
FC Wittlingen – SC Hofstetten 
C-Junioren Landesliga 
Sonntag, 05.05. um 15:30 Uhr 
FC Radolfzell 2 - SG Lörrach-Stetten 
C-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 13:00 Uhr 
SG Lörrach-Stetten 2 – SG Grenzach-Wyhlen 
C-Juniorinnen Bezirksliga 
Samstag, 04.05. um 12:00 Uhr 
FC Wittlingen – Alem. Freiburg-Zähringen 
D-Junioren Kreisliga 
Samstag, 04.05. um 18:00 Uhr 
FC Wittlingen – SV Weil 2 
 
 

KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde
Wittlingen

Evang. Pfarramt Wittlingen-Schallbach 
Kirchstraße 14, 79599 Wittlingen 
Telefon: 84853, Fax: 913234 
Email: wittlingen-schallbach@kbz.ekiba.de 
Homepage: 
www.kirche-schallbach-wittlingen.de 

Dienstag:  9.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr 
Elternzeitvertreterin Pfarrerin 
Bertina Müller, Ötlingen 
Telefon: 07621 62338 
Mobil (nur für Kurznachrichten): 
0152 57102479 
Email: bertina.mueller@kbz.ekiba.de 
 
Mittwoch, 01.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Sugar Foot Stompers 
 
Donnerstag, 02.05.2024 – Seniorentreff 
Am 2. Mai haben wir unseren Ausflug ins 
Café Hygge geplant. Wir treffen uns um 
14.10 Uhr am Rathaus Wittlingen, Parkplatz. 
Für unsere Senioren haben wir im Café eine 
Überraschung vorbereitet. Es wird ein gesel-
liger und gesegneter Nachmittag werden. 
Freitag, 03.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Lesung mit Ralf H. Dorweiler, 
„Die Mission des Goldwäschers“ 
 
Samstag, 04.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Atemgestreichelte Triogeschich-
ten mit Lailah Roos, Ivetta Viatet und Bettina 
Maria Bauer 
 
Sonntag, 05.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
11.00 Uhr Konzert-Gottesdienst mit Barbara 
Hanemann musikalisch gestaltet von Moni-
ka Reichert 
11.00 Uhr Kinderkirche im Pfarrsaal/Kinderraum 
 
Mittwoch, 08.05.2024 
Schallbacher Kulturtage 
19.30 Uhr Music@coeur 
 
Donnerstag, 09.05.2024 – 
Christi Himmelfahrt 
10.30 Uhr Gottesdienst an der Daurhütte 
Ötlingen mit Pfrin. Bertina Müller und Pfrin. 
Christina Günther 
 
Am Freitag, 03.05.kein Abendmahlsgot-
tesdienst in Schallbach, stattdessen am 
31.05.24. 
 
Der dein Herz geformt hat, versteht es auch. 
(M. Goldsche) 
 
Es grüßen Sie Ihre Elternzeitvertreterin 
Pfarrerin Bertina Müller und 
der Kirchengemeinderat 
 Ende des redaktionellen Teils

WITTLINGEN
Gemeinde Wittlingen
Rathausplatz 1 l 79599 Wittlingen l Telefon: 07621 3804 l Telefax: 07621 12948 l E-Mail: info@wittlingen.de l Internet: www.wittlingen.de
Öffnungszeiten: Verwaltungsstelle: Donnerstag, Freitag: 9.00 - 11.30 Uhr
  Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr
 Bürgermeister:  Mittwoch: 17.00 - 19.00 Uhr

AMTLICHES

Öffentliche  
Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis für die Wahl zum 
Europäischen Parlament - Europa-
wahl - und die Wahl des Gemein-
derats und des Kreistags, sowie Er-
teilung von Wahlscheinen für diese 
Wahlen am 09. Juni 2024 
  
siehe unter Verbandsnachrichten 

ALLGEMEINES

Liebe MitbürgerInnen,
wie vorangekündigt, 
dürfen wir nochmals 
herzlich zur Informati-
onsveranstaltung der 
BürgerSolarBerater/
PV-Selbstbaugruppe/
Berater für Balkon-
kraftwerke 

auf Freitag, den 03.05.2024  
um 19.00 Uhr

 in unseren kleinen Gemeindesaal 

einladen. 
Frau Christiane Herborn, Frau Heidi 
Thron sowie Herr Sebastian Kalten-
bach werden zu den gesetzlichen Re-
gelungen, die Wirtschaftlichkeit, die 
Technik und die Kosten informieren. 
Die Vortragenden sind im Rahmen des 
Runden-Tisch-Klima Lörrach auf ehren-
amtlicher Basis ohne wirtschaftliche In-
teressen organisiert. 
Wir freuen uns, dass wir in Ergänzung 
der bereits bekannten Veranstaltungen 
im Gemeindeverwaltungsverband eine 
auf bürgerschaftlicher Basis fußende 
kostenlose Informationsmöglichkeit 
anbieten können. Für Getränke ist ge-
sorgt.

Gemeinderat und Bürgermeister

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
  

   
 

 
     

 
 



Dr. med. Elfriede Jaitner 07635-82 42 74
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Naturheilverfahren
Physikalische Therapie und Balneologie

Medizinische Klimatologie
Tätigkeitsschwerpunkt:

BIOLOGISCHE MEDIZIN
Eisenbahnstraße 41/1

79418 Schliengen
Fax 07635-82 42 76

E-Mail: info@dr-jaitner.de
www.dr-jaitner.de

In meiner Praxis biete ich Ihnen:
• Untersuchungsmethoden zur umfassenden  

und grundsätzlichen Ursachenforschung.
• Früherkennung von Krankheiten lange bevor  

der Körper Krankheitssymptome zeigt
• Ursachenorientierte Behandlungsmethoden
•	Behandlungen, um den Körper zu reinigen  
und	zu	entgiften

Meine	Vorträge	finden	statt	am	
Do., den 9. Mai 2024 um 18.00 Uhr
Wenn Magen und Darm Probleme bereiten

Die Haut verrät uns, wenn innere Organe erkrankt sind

Do., den 23. Mai 2024 um 18.00 Uhr
Übersäuerung des Körpers – Nährboden aller Erkrankungen

Neue Wege in der Schmerzbehandlung

Ich bitte höflich um Anmeldung    Tel. 07635/824274

Wir suchen ab sofort oder später  
Kolleginnen & Kollegen (w/d/m)  

bevorzugt in Vollzeit:

* Gärtner/in

* Mitarbeiter/in für unseren  
   Pflanzenverkauf und die Gärtnerei

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, 
sicheren Arbeitsplatz in besonders angenehmer 
Atmosphäre.

Sie haben Lust Verantwortung zu übernehmen in 
unserer großen Gärtnerei und unserem englischen 
Garten und Teil unseres Teams zu werden, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:  
bewerbung@landhaus-ettenbuehl.de.

Weitere Infos finden Sie unter  
www.landhaus-ettenbuehl.de/das-
landhaus/verstaerkung-fuer-unser-team/

Landhaus Ettenbühl e. K
Hof Ettenbühl 1
79415 Bad Bellingen

Die event trend GmbH ist ein erfolgreiches  
Familienunternehmen in der Veranstaltungsbranche,  

deren Kernkompetenz in der Vermietung und Ausstattung  
von Equipment für diverse Arten von Feiern liegt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir  
für unseren Standort in Eimeldingen 

Mitarbeiter m/w/d 
für das Kommissionieren von Eventequipment  

(Mobiliar, Geschirr, Gläser, Besteck,Tischwäsche), Kontrolle und 
Aufbereitung der Rücklieferungen sowie die Rückführung ins 

Lager in Vollzeit oder Teilzeit nach Absprache.

Wir bieten eine gründliche und individuelle Einarbeitung in 
einem kollegialen Team an modernsten Maschinen.

Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache sind erforderlich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung unter 

b.walden@eventtrend.de  
oder telefonisch 01732589480 und 07621 16 14 100.

event trend GmbH, 
Reutackerstraße 44, 79591 Eimeldingen

Wohnung gesucht
Rentner, Nichtraucher, 64 J. mit kl. Hund sucht 1-2-Zi.-Wohnung wegen Immo-Verkauf. Spätestens zum 

1. September. Habe gute Vermieter-Referenzen. 0151 - 4622 8060 oder laszloszeidl@gmail.com
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WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Christi Himmelfahrt, 09. Mai 2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 19 spätestens am Freitag, 03. Mai 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 19 Christi Himmelfahrt 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 19 
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!Bon Appetit

das Restaurant im Wohnpark Binzen

Wir freuen uns, Sie in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen. 

Unsere Highlights:
- Frischer badischer Spargel
-  Ab 9.30 Uhr Frühstück, z.B. eine Tasse Kaffee, zwei Bröt-

chen, Butter, Marmelade, Aufschnitt und Käse ab € 8,40
- Wechselnde Tagesgerichte schon unter € 10,00
-  Dienstag Spaghetti-Tag: mit verschiedenen Soßen plus  

0,3 l Softgetränk aus der Zapfanlage für € 10,50
-  Donnerstag Schnitzel-Tag: 250 g mit Pommes und  

0,3 l Softgetränk € 11,95
- Frisch zubereitete Wok-Gerichte
- Ein Stück Torte nach Wahl plus ein Heißgetränk € 6,30
- 15 x Essen, einmal gratis, mit unserer Abokarte

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 17.30 Uhr 

Bon Appetit
Wohnpark Binzen, Konrad-Zuse-Str. 6, 79589 Binzen, Tel. 07621/550 95 42

WG mit viel Privatsphäre in Kandern,
bei Interesse bitte melden unter WhatsApp 

0151/57549138

€
Fam. Frey und Güthlin in 79361 Sasbach-Leiselheim

Tel. 07642 92 89 20
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0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=



Hauptstraße 28 - 79591 Eimeldingen

Tel. 07621 - 62598

Angebot vom 30.04. - 04.05.2024
nur gültig in unserer Hauptgeschäftsstelle in Eimeldingen

Mit dem feinen Bärlauch werden wir in den nächsten  
Wochen besondere Wurstsorten für Sie produzieren.

Fleischkäse mit Bärlauch 1 kg 13,90 €
Tafelspitz vom Rind 1 kg 19,90 €
Grillsteak vom Hals 1 kg 12,90 €
saftiger Beinschinken 100 g 1,99 €

Riesenring der Woche
Lyoner mit Kalbfleisch Stück 6,00 €
Bärlauchkäse 100 g 1,49 €
feiner Fleischsalat  200 g Becher 2,50 €

www.partyservice-senn.de

Bärlauchwochen
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I Sanitär
I Heizung
I Kundendienst
I Badmodernisierung
 aus einer Hand
I barrierefreie Bäder
I Solaranlagen
I Kaminofen
I Elektrohausgeräte
I Wellness

Hofautomat 24 Std. tägl. geöffnet
Rund um die Uhr frischer Spargel, Obst und alle 
Hofprodukte am Hof in der Lindenstr. 15

• Istein L 137: Mo.-Sa. 9-17 Uhr, So. 9-12 Uhr
• Hofverkauf Huttingen: Mo.-Fr. 15-18 Uhr,  

  Sa. 8-12 Uhr (Spargel kostenlos geschält, 
  während der Öffnungszeiten)

• Weil am Rhein, neben Modehaus Ermuth-Reichert, 
  Hauptstraße: Mo.-Fr. 9-18 Uhr • Sa. 9-16 Uhr 

• NEU! Steinen am Sägewerk: Mo.-Sa. 9-17.30 Uhr

Lindenstraße 15
79588 Efringen-Kirchen

Fon 07628/8003060 
www.obsthof-braendlin.de 

Unsere Verkaufsstände

Täglich frischer
Spargel vom 



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


